
Schuldirektoren sollen Amokläufer stoppen
Beitrag von „Thamiel“ vom 18. April 2015 11:51

Zitat von MarlboroMan84

Nein, es gibt im deutschen Notwehrrecht keine Verhältnismäßigkeit, Ausnahmen
besteht nur bei extremen Missverhältnis, z.B. der Opa der auf Kirschbaumdiebe schießt.

Das ist das einzig relevante.

Langer Post, kurze Antwort: Die Verhältnismässigkeit der Mittel steckt in der Bedingung "die
erforderlich ist" von §32.2.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/35134-schuldirektoren-sollen-amokl%C3%A4ufer-
stoppen/?postID=362474#post362474

https://www.lehrerforen.de/wcf/index.php?page=Thread&postID=362473#post362473
https://www.lehrerforen.de/thread/35134-schuldirektoren-sollen-amokl%C3%A4ufer-stoppen/?postID=362474#post362474
https://www.lehrerforen.de/thread/35134-schuldirektoren-sollen-amokl%C3%A4ufer-stoppen/?postID=362474#post362474

